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\ AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERVNq 

_ZI_. ____ V~erf-330/2/88 Auskünfte: Dr. Glantschnig 

Betreff: 

Bezug: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das land- und forstwirt
schaftliehe Bundesschulgesetz 
geändert wird; Stellungnahme 

An das 

Telefon: 0 42 22 - 536 

Durchwahl 30204 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 

. ~e~:1fi ~~Jr 
Datum: 26. APR.1988 

I VertalH. 2 7. AIR. 1988 (J61} 
Präsidium des Nationalrates !r.", 13~nt1 

1017 WIE N 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

des Amtes der Kärntner Landesregierung zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das land- und forstwirtschaftliehe 

Bundesschulgesetz geändert wird, übermittelt. 

Anlage 

F.d.R.d.A. 
(ßJ...aMd~tl. 

Klagenfurt, 1988 04 21 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Lobenwein eh. 
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AMT DER KÄRNTNER LANDESRECiIERUNCi 

_n_. ____ V~erf-330/2/88 AuskOnfte: Dr. Glantschnig 

Betreff: 

Bezug: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das land- und forstwirt
schaftliche Bundesschulgesetz 
geändert wird: Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Sport 

Telefon: 04222 - 636 

Durchwahl 30204 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anfOhren. 

Minoritenplatz 5 

1014 WIE N 

Zu dem mit do. Schr~iben vom 17. März 1988, GZ. 

12.772/2-111/2/88, übermittelten Entwurf eines Bundesge

setzes, mit dem das land- und forstwirtschaftliche Bundes

schulgesetz geändert wird, schlägt das Amt der Kärntner 

Landesregierung vor, die Aufgabenumschreibung im § 21 

hinsichtlich der außerschulischen Bildungstätigkeit zu 

ergänzen und im § 23 Abs. 1 einen Pflichtgegenstand 

"Allgemeine Didaktik" vorzusehen. Sofern der Bereich 

der Internatspädagogik inhaltlich nicht in den vorgesehenen 

Pflichtgegenständen berücksichtigt werden kann, sollte 

ein eigener Pflichtgegenstand "Internatspädagogik" vor

gesehen werden. 

Im übrigen bestehen gegen den gegenständlichen Gesetz

entwurf keine Einwände. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter 

einem dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

F.d·F·d.A. 
(]~~ 

Klagenfurt, 1988 04 21 
Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 
Dr. Lobenwein eh. 
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